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MINISTERIUM DES INNERN UND DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES


28. DEZEMBER 1989 - Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes vom 20. Juli 1971 über die Bestattungen und Grabstätten


BALDUIN, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


Einziger Artikel - In das Gesetz vom 20. Juli 1971 über die Bestattungen und Grabstätten wird ein Artikel 15bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Art. 15bis - 1. Es gibt zwei Bestattungsarten: Beerdigung und Einäscherung.

2. Jeder kann zu Lebzeiten aus freien Stücken dem Standesbeamten seiner Gemeinde seine letztwillige Verfügung hinsichtlich der Bestattungsart schriftlich mitteilen.

3. Diese Mitteilung wird in der vom König bestimmten Art und Weise im Hauptbevölkerungsregister festgehalten.

4. Diese letztwillige Verfügung wird dem in Artikel 21  1 Absatz 1 vorgesehenen Antrag auf Erlaubnis oder der in Artikel 21  2 vorgesehenen Urkunde gleichgesetzt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Motril - Spanien, den 28. Dezember 1989


BALDUIN

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
L. TOBBACK

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET


